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des Verfalldatums, jedoch nicht weniger als drei Jahre lang, 
aufzubewahren. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung 
darf nicht unkenntlich gemacht werden. Es dürfen keine Ver
änderungen vorgenommen werden, die nicht erkennen lassen, 
ob sie bei oder nach der ursprünglichen Eintragung vorgenom
men worden sind.

(2) Aufzeichnungen können auch auf Bild- oder Daten
trägern aufbewahrt werden. Hierbei muß sichergestellt sein, 
daß die Daten während der Aufbewahrungsfrist verfügbar 
sind und innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht 
werden können.

(3) Die Aufzeichnungen und Nachweise sind der zuständi
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

§23

Dienstbereitschaft

(1) Die Apotheke muß ständig dienstbereit sein.

(2) Vom der Verpflichtung zur Dienstbereitschaft kann die 
zuständige Behörde für die Dauer der ortsüblichen Schließ
zeiten oder der Betriebsferien und, sofern ein berechtigter 
Grund vorliegt, auch außerhalb dieser Zeiten befreien, wenn 
die Arzneimittelversorgung in dieser Zeit durch eine andere 
Apotheke, die sich auch in einer anderen Gemeinde befinden 
kann, sichergestellt ist.

(3) Während der allgemeinen Laderischlußzeiten genügt es 
zur Gewährleistung der Dienstbereitschaft, wenn sich der 
Apothekenleiter oder eine vertretungsberechtigte Person in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu den Apothekenbetriebsräu
men aufhält und jederzeit erreichbar ist.

* <
(4) Am Eingang der nicht dienstbereiten Apotheken ist an 

sichtbarer Stelle ein gut lesbarer Hinweis auf die nächstgele
genen dienstbereiten Apotheken anzubringen.

(5) Apotheken, die Krankenhäuser mit Arzneimitteln ver
sorgen, haben unbeschadet der Vorschriften der Absätze 1 
bis 3 mit dem Träger des Krankenhauses eine Dienstbereit
schaftsregelung zu treffen, die die ordnungsgemäße Arznei-

. mittelversorgung des Krankenhauses gewährleistet.

§24

Rezeptsammelstellen

(1) Einrichtungen zum Sammeln von Verschreibungen (Re
zeptsammelstellen) dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen 
Behörde unterhalten werden. Di^ Erlaubnis ist dem Inhaber 
einer Apotheke auf Antrag zu erteilen, wenn zur ordnungs
gemäßen Arzneimittelversorgung von abgelegenen Orten oder 
Ortsteilen ohne Apotheken eine Rezeptsammelstelle erforder
lich ist. Die Erlaubnis ist zu befristen und darf die Dauer 
von drei Jahren nicht überschreiten. Eine wiederholte Er
teilung ist zulässig.

(2) Rezeptsammelstellen dürfen nicht in Gewerbebetrieben 
oder bei Angehörigen der Heilberufe unterhalten werden.

(3) Die Verschreibungen müssen in einem verschlossenen 
Behälter gesammelt werden. Auf dem Behälter müssen deut
lich sichtbar der Name und die Anschrift der Apotheke sowie 
die Abholzeiten angegeben werden. Ferner ist auf oder un
mittelbar neben dem Behälter ein deutlicher Hinweis dar
auf anzubringen, daß die Verschreibung mit Namen, Vor
namen, Wohnort, Straße und Hausnummer des Empfängers 
zu versehen ist. Der Behälter muß zu den auf ihm angegebe
nen Zeiten durch einen Boten, der zum Personal der Apotheke 
gehören muß, geleert oder abgeholt werden.

(4) Die Arzneimittel sind in der Apotheke für jeden Emp
fänger getrennt zu verpacken und jeweils mit dessen Namen

und Anschrift zu versehen. Sie sind, sofern sie nicht abgeholt 
werden, dem Empfänger in zuverlässiger Weise auszuliefern.

§25

Apothekenübliche Waren

In der Apotheke dürfen neben Arzneimitteln nur in den 
Verkehr gebracht werden

1. Verbandmittel,
2. Mittel und Gegenstände zur Kranken- und Säuglings

pflege,

3. ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Instrumente,
4. Mittel und Gegenstände der Hygiene und Körperpflege, 

soweit sie nicht überwiegend dekörativen Zwecken die
nen,

5. diätetische Lebensmittel oder Lebensmittel des allgemei
nen Verzehrs, die für Säuglinge und Kleinkinder geeig
net sind,

6. Fruchtnektare, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Gewürze, Honig, 
Hustenbonbons, Mineralwässer, Quellwässer, Tafelwässer, 
Spezialnahrung für Hochleistungssportler, Stoffe und Zu
bereitungen zur Nahrungsergänzung sowie Tee und tee- 
ähnliche Erzeugnisse, soweit diese nicht überwiegend 
dazu bestimmt sind, zum Genuß verzehrt zu werden,

7. Prüfmittel, Chemikalien, Reagenzien und Laboratoriums
bedarf,

8. Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel,
9. Mittel zur Aufzucht von Tieren.

Dritter Abschnitt 

Der Betrieb von Krankenhausapotheken

§26

Begriffsbestimmung, 
anzuwendende Vorschriften

(1) Die Krankenhausapotheke ist die Funktionseinheit eines 
Krankenhauses, der die Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Versorgung von einem oder mehreren Krankenhäusern mit 
Arzneimitteln obliegt.

(2) Die Vorschriften des § 4 Absätze 1 und 6 sowie der §§ 5 
bis 14, 16, 18, 20 Abs. 1, 21, 22 und 25 gelten für den Betrieb 
von Krankenhausapotheken entsprechend.

§ 27

Leiter der Krankenhausapotheke

(1) Apothekenleiter ist der vom Träger des Krankenhauses 
angestellte und mit der Leitung beauftragte Apotheker.

(2) Der Leiter der Krankenhausapotheke ist dafür verant
wortlich, daß die Apotheke unter Beachtung der geltenden 
Vorschriften betrieben wird. Ihm oder dem von ihm beauf
tragten Apotheker obliegt die Information und Beratung der 
Ärzte des Krankenhauses über Arzneimittel. Er ist Mitglied 
der Arzneimittelkommission des Krankenhauses.

(3) Der Leiter der Krankenhausapotheke kann nur von 
einem Apotheker vertreten werden. Dieser hat während der 
Dauer der Vertretung die Pflichten des Apothekenleiters.

(4) Die Vorschriften des § 2 Absätze 3 und 5 gelten ent
sprechend.


